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Straßenplanung erfolgen kann.

Frage 7:
Wenn nein, wann ist mit dem Abschluss der Verhandlungen zu rechnen?

Antwort:
Entfällt, da Frage 5 mit ja beantwortet wurde.

Frage 8:
Welche Überlegungen gibt es zur Verwertung des Grundstücks?

Antwort:
Das städtische Junkersgelände ist nach Auskunft des Referates für Arbeit und Wirtschaft im
Gewerbeflächenentwicklungsprogramm der Landeshauptstadt München als A-Fläche darge­
stellt und wird weitgehend von klassischen Gewerbetrieben und Handwerksbetrieben genutzt.

Neben der Entwicklung und der Sicherung bedarfsgerechter Gewerbestandorte und der Erhal­
tung der Münchner Mischung aus Produktion, Handwerk und Dienstleistungen spielt eine ge­
zielte Ansiedlungspolitik und eine gezielte Vergabe städtischer Gewerbeflächen durch das Re­
ferat für Arbeit und Wirtschaft eine bedeutende Rolle bei der Sicherung und Förderung wirt­
schaftlicher Prosperität. Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung zeigt auch, dass der sekun­
däre Sektor und der Mittelstand sich stabilisierend auf Konjunkturschwankungen auswirken
und für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes München eine wichtige Rolle spielen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass dem Referat für Arbeit und Wirtschaft zur Ver­
folgung der o.g. wirtschaftspolitischen Ziele ein ausreichendes Flächenangebot für ansied­
lungswillige Gewerbebetriebe zur Verfügung steht. Insoweit wird weiterhin die Notwendigkeit
gesehen, das ehemalige Junkersgelände als klassische Gewerbefläche zu entwickeln und die
erschließungstechnischen Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte ParzelIierung zu schaf­
fen, damit das Gelände nach Abschluss der Planung an die ausgewählten Unternehmen ver­
geben werden kann.

Frage 9:
Ist seitens der Stadtverwaltungen beabsichtigt, für das komplette Areal zwischen Pasteurstra­
ße südlich, Ludwigsfelder Straße nördlich und Schöllstraße östlich bis zur Bahnlinie einen Be­
bauungsplan aufzustellen?

Antwort:
Seitens des Planungsreferates ist vorgesehen, das Bebauungsplanverfahren auf Grundlage
des vom Stadtrat am 17.03.1993 gefassten Aufstellungsbeschlusses Nr. 1751 zu gegebener
Zeit weiter zu verfolgen.
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Frage 10:
Ist auf dem Gelände mit Altlasten aufgrund der bisherigen gewerblichen Nutzung zu rechnen
und wurden diese bisher bereits untersucht?

Antwort:
Das o.g. Areal ist nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt aufgrund der diver­
sen früheren Nutzungen als Altlastverdachtsfläche verzeichnet.

1989 wurde im Auftrag der damaligen Eigentümerin eine orientierende Altlastenerkundung
durchgeführt. Die chemischen Analysen der Bodenproben wiesen i.d.R. geringe Schadstoff­
konzentrationen nach. In der ehemaligen Schmiede sowie im Sickerbereich einer Versitzgrube
wurden jedoch Belastungen mit Mineralölkohlenwasserstoffen ermittelt. Des Weiteren waren in
mehreren Proben die Konzentrationen an Cadmium sowie in ·einer Probe der Zinkgehalt etwas
erhöht.

Die entnommenen Grundwasserproben ergaben keine Hinweise auf vom Untersuchungsge­
biet ausgehende Grundwasserverunreinigungen. Die Bausubstanz wurde nicht untersucht.

Im Vorfeld einer Umnutzung sind jedoch noch weitergehende Erkundungsmaßnahmen erfor­
derlich, um das Schadstoffpotential in bislang nicht ausreichend untersuchten Teilflächen zu
ermitteln bzw. bekannte Bodenbelastungen abzugrenzen.

Mit freundlichen Grüßen

-
briele Friderich
mmunalreferentin


